
Vertrag
Zwischen

Aschendorff Medien GmbH & Co. KG

und

wird nachstehender Vertrag über die unten bezeichneten Produkte und Dienstleistungen geschlossen:
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Geräte, Elemente, 
Zusatzeinrichtungen

Ratenkauf  
(36 Monate)

Sofortkauf  
(Preisvorteil 10% ggü. Ratenkauf)

Anzahl Typ/Modell Netto Netto

Mediabox (Box ohne Display) 29,90 € 969,90 €

Mediabox Komplettsystem 22 Zoll 29,90 € 969,90 €

Mediabox Komplettsystem 32 Zoll 39,90 € 1.293,90 €

Mediabox Komplettsystem 40 Zoll 49,90 € 1.617,90 €

Mediabox Komplettsystem 48 Zoll 59,90 € 1.941,90 €

Mediabox Komplettsystem 55 Zoll 74,90 € 2.427,90 €

Tischfuß, klein (22 Zoll) 59,90 €

Tischfuß, groß (ab 32 Zoll) 99,00 €

Standfuß mit Rollen (> 22 Zoll) 299,00 €

Deckenhalterung 149,00 €

Standfuß (Stele Welcome Board) 999,00 €

Käufer
Firma

  

Rechtsform  

Anschrift:

Straße, Nr.

  

PLZ, Ort 

   

Telefon  

E-Mail  

GP-Nummer  

Ansprechpartner:

Anrede  

Name  

Vorname

Berater

Name, Vorname 

  

Vertragsbedingungen
Hiermit stimme ich den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der Aschendorff Medien GmbH & Co. 
KG zu. Insbesondere erkläre ich im Falle eines  
Ratenkaufs meine Einwilligung zur Einholung einer 
Bonitätsauskunft (gemäß § 9 der AGB). Ein Ver-
trag über den Ratenkauf einer Mediabox kommt 
nur bei einem positiven Ergebnis der Bonitäts- 
abfrage zustande (vgl. § 9 Abs. 1). Mit meiner Un-
terschrift bestätige ich, dass mir sämtliche Be-
stimmungen vollständig ausgehändigt wurden 
und ich diese zur Kenntnis genommen habe. Die 
Bestimmungen sind Bestandteil dieses Vertrags.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die  
monatlichen Beträge bei Ratenkauf per Lastschrift 
von meinem Konto eingezogen werden.

Bankverbindung
Kreditinstitut

IBAN  

BIC  

Unterschrift / Stempel

Ausstellungsdatum 
 Anlagen

  Allgemeine Geschäftsbedingungen
  Abweichende Liefer-/Aufstellungsadressen
  SEPA-Lastschriftmandat



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Aschendorff Medien GmbH & Co. KG 
Stand: Januar 2016 (Mediabox) 

§ 1 Vertragsgegenstand
  Gegenstand dieses Vertrages ist:
• Der Kauf einer Mediabox zu den sich aus dem Vertragsformular ergebenden Konditionen.
• Die Bereitstellung der technischen Infrastruktur der Mediabox sowie der damit verbundenen  
 Nutzungsinhalte.

§ 2 Lieferung und Inbetriebnahme
(1)  Die Mediabox wird direkt vom Hersteller (heinekingmedia GmbH, Brokeloher Str. 8-12, 31628  
 Landesbergen) kostenfrei per Paketdienst an den Käufer übersendet. Hierzu werden vom  
  Verkäufer die Daten des Käufers an heinekingmedia übermittelt.
(2)  Installation und Inbetriebnahme der Mediabox erfolgt durch den Käufer.

§ 3 Nutzungsinhalte und technische Infrastruktur
(1)  Dem Käufer der Mediabox wird eine Nutzung der bereitgestellten redaktionellen Inhalte der Zeitungs-    
  gruppe Münster sowie die Nutzung der überregionalen Inhalte für die Laufzeit dieses Vertrages  
  eingeräumt.
(2)  Käufer und Verkäufer verpflichten sich, weder pornografisches noch anderes jugendgefährden- 
 des Material über die Mediabox einzustellen oder zu verbreiten. Ebenso ist das Einstellen und die  
 Verbreitung rassistischer, sexistischer sowie gewaltverherrlichender Inhalte verboten. Dies  
 gilt auch für Inhalte, die zu terroristischen Aktivitäten oder sonstigen kriminellen und rechtswidrigen  
 Handlungen motivieren sollen oder solche Handlungen auf irgendeine Art und Weise befürworten.
(3)  Der Käufer erwirbt für die Laufzeit dieses Vertrages das Recht, das Backend sowie die technische  
 Infrastruktur der Mediabox zu nutzen. 

§ 4 Aufteilung der Nutzungsinhalte
(1)  Der Käufer kann die Aufteilung der Nutzungsinhalte frei bestimmen. Er kann zwischen redaktio- 
 nellen Inhalten des Verkäufers, überregionalen Inhalten sowie eigenen Inhalten wählen.
(2)  Der Käufer räumt dem Verkäufer jedoch einen Anteil von 25% der Sendezeit zur Verbreitung  
 zentral vorgegebener Inhalte ein, in welcher der Verkäufer eigene (Werbe-)Inhalte nach freier  
 Entscheidung selbst oder durch Dritte verbreiten darf. Dem Käufer wird dabei    
 Konkurrenzausschluss gemäß Branche gewährt (bspw. keine BMW-Werbung im  
 Audi-Autohaus). Branchenaffine Inhalte, die das Kerngeschäft des Käufers nicht  
 beeinträchtigen, sind zulässig (bspw. SONAX-Werbung im Audi-Autohaus).

§ 5 Support
(1)  Bei Nutzungs- oder Anschlusshindernissen wendet sich der Käufer an den technischen  
  Support der heinekingmedia GmbH via Telefon (+49 (0) 180 5 145 200) oder E-Mail   
 (info@heinekingmedia.de). Dieser Support steht dem Käufer Mo-Fr zwischen  
 7 Uhr und 17 Uhr zur Verfügung (ausgenommen Feiertage). Der Verkäufer bemüht sich, dadurch   
 eine Software- und Hardware verfügbarkeit von 93% der Nutzungszeit zu ermöglichen.
(2)  Softwarefehler werden durch die Fernwartung des Verkäufers oder durch ihn beauftragte Dritte  
 beseitigt.
(3)  Im Falle eines Hardwarefehlers, der nicht durch den Käufer verursacht wurde, wird die Mediabox  
 beim Käufer im Auftrag des Verkäufers auf dessen Kosten abgeholt und binnen maximal  
 4 Wochen repariert oder durch ein Ersatzgerät ausgetauscht.

§ 6 Konditionen
(1) Die Nutzung der Inhalte der Zeitungsgruppe Münster und von überregionalen Inhalten sowie die    
 Bereitstellung der technischen Infrastruktur und des Backends sind während der  
   Mindestvertragslaufzeit nach § 7 Abs. 1 in den im Vertragsformular genannten Preisen enthalten.
(3)  Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit nach § 7 Abs. 1 zahlt der Käufer an den Verkäufer einen  
 monatlichen Betrag in Höhe von 14,95 € zzgl. MwSt. für einen weiteren Zeitraum von zwölf 
 Monaten. Es besteht die Möglichkeit, alternativ eine Einmalzahlung für zwölf Monate in Höhe von  
 179,40 € zzgl. MwSt. zu leisten.
(4)  Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
(5)  Die Rechnungsstellung erfolgt mit Lieferung der Ware an die Lieferadresse.

§ 7 Laufzeit / Kündigung
(1)  Der Vertrag wird für eine Mindestlaufzeit von 36 Monaten geschlossen.
(2)  Möchte der Käufer die Inhalte nicht über die Mindestlaufzeit hinweg nutzen, so muss er den Ver- 
 trag mit einer Frist von drei Monaten zum Vertragsende kündigen. Ansonsten verlängert sich der  
 Vertrag jeweils um weitere zwölf Monate, dies gilt auch für bereits verlängerte Verträge.
(3)  Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger  
 Grund liegt insbesondere vor, wenn der Käufer mit drei aufeinanderfolgenden Raten ganz oder  
 teilweise in Rückstand gerät oder gegen die Regelungen nach § 3 Abs. 2 verstößt. In diesem Fall kann  
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 der Verkäufer ohne vorherige Fristsetzung vom Vertrag zurücktreten und den Vertragsgegenstand  
 an dessen Einsatzort abholen lassen. Insoweit verzichtet der Käufer auf das ihm zustehende    
 Hausrecht mit der Maßgabe, dass der Verkäufer oder der von ihm mit der Abholung beauftragte  
 Dritte wenigstens einen neutralen Zeugen hinzuziehen und die erfolgte Inbesitznahme dem  
 Käufer unter Bekanntgabe des/der Zeugen unverzüglich schriftlich mitzuteilen hat.  

§ 8 Eigentum
(1)  Die Parteien sind sich einig, dass im Falle einer Ratenzahlung das Eigentum an der Mediabox erst  
 mit Zahlung des vollständigen Kaufpreises auf den Käufer übergeht (Eigentumsvorbehalt).
(2)  Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts darf der Käufer die Mediabox nicht veräußern  
 oder sonst über das Eigentum hieran verfügen.
(3)  Gerät der Käufer mit drei aufeinanderfolgenden Raten ganz oder teilweise in Rückstand, ist der Ver- 
 käufer wahlweise berechtigt, die sofortige und vollständige Zahlung der Restsumme auf einmal zu  
 verlangen.

§ 9 Bonitätsabfrage
(1)  Der Verkäufer ist im Falle eines Ratenkaufs aufgrund der Einwilligung berechtigt, von der für den  
 Wohnsitz des Kunden zuständigen Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG oder einer  
 anderen Kreditauskunftei eine Auskunft über den Kunden zur Überprüfung der Kreditwürdigkeit  
 des Kunden einzuholen. Ist nach dem Ergebnis der Kreditwürdigkeitsprüfung zu erwarten, dass  
 die Durchsetzung von Forderungen mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, sieht der  
 Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande.
(2)  Der Käufer schließt mit dem Anbieter einen Ratenzahlungsvertrag über ein hochwertiges elektro- 
 nisches Endgerät. Es handelt sich um eine Gerätefinanzierung durch den Verkäufer. Um das  
 Ausfallrisiko des Verkäufers möglichst gering zu halten, kann der Verkäufer daher nur mit Kunden  
 ein Vertragsverhältnis eingehen, die eine positive Bonität aufweisen.
(3)  Der Verkäufer holt bei der Kreditauskunftei Auskünfte über den Käufer ein und  übermittelt Daten  
 über die Bestellung, Vertragsschluss und Beendigung von Verträgen. Der Verkäufer übermittelt  
 der Kreditauskunftei ferner Daten aufgrund nicht vertragsgemäßen Verhaltens (z.B. Zahlungsverzug). 
(3)  Die Kreditauskunftei speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnen- 
 markt, um diese Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu  
 geben. Bei der Erteilung von Auskünften teilt die Kreditauskunftei ihrem Vertragspartner ergän- 
 zend einen aus ihrem Datenbestand berechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des  
 Kreditrisikos mit (Score-Verfahren). Der Kunde kann bei der jeweiligen Auskunftei Informationen  
 über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten.

§ 10 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrenübergang, Abnahme
(1)  Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Sitz des Verkäufers.
(2)  Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers.
(3)  Die Sendung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers und auf seine Kosten gegen  
 Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken  
 versichert.

§ 11 Gewährleistung, Sachmängel
(1)  Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
(2)  Die gelieferte Mediabox ist unverzüglich nach Ablieferung an den Käufer oder an den von ihm  
 bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Die Mediabox gilt als vertragsgemäß genehmigt,  
 wenn dem Verkäufer nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder  
 anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen  
 sieben Werktagen nach Ablieferung der Mediabox zugegangen ist. Auf Verlangen des Verkäu- 
 fers ist die beanstandete Mediabox versandkostenfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei  
 berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies  
 gilt nicht, sofern die Kosten sich erhöhen, weil sich die Mediabox an einem anderen Ort als am Ort  
 des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
(3)  Bei Sachmängeln der gelieferten Mediabox ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener  
 Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und  
 berechtigt. Weitergehender Ersatz des Käufers aus der fehlenden Nutzung der Mediabox kann  
 nicht beansprucht werden. Dies gilt insbesondere für Vermögensnachteile, die aus der fehlenden  
 Nutzung unmittelbar oder mittelbar beim Käufer oder Dritten entstehen sollten.
(4)  Im Falle des Fehlschlagens, d. h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unan- 
 gemessener Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Käufer vom Vertrag  
 zurücktreten. Weitergehende Ansprüche – gleich welcher Art oder Rechtsnatur – sind, soweit  
 gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.
(5)  Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers die Mediabox  
 ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzu- 
 mutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehr- 
 kosten der Mängelbeseitigung an der Mediabox zu tragen.
(6)  Die Einschränkungen dieses § 11 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen  
 Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Kör- 
 pers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
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§ 12 Haftung
(1)  Der Verkäufer übernimmt im Zusammenhang mit dem Anschluss und der Inbetriebnahme der  
 Mediabox in keinerlei Hinsicht eine Gewähr an den angeschlossenen Peripheriegeräten. Ebenso  
 ist jegliche Haftung für Schäden, die im Zusammenhang mit der Installation oder während des  
 Betriebs an anderen Geräten oder Personen entstehen, ausgeschlossen.
(2)  Eine Haftung des Verkäufers – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden 
a) durch schuldhafte Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) in einer das  
 Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden oder
b) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Verkäufers zurückzuführen ist.
(3)  Haftet der Verkäufer gemäß Abs. (2) (a) für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht,  
 ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen  
 Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen der Verkäufer bei Vertragsschluss aufgrund der  
 ihm zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen musste.
(4)  In den Fällen des Abs. (2) haftet der Verkäufer nicht für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden  
 oder entgangenen Gewinn.
(5)  Der typischerweise voraussehbare Schadensumfang übersteigt im Hinblick auf die Eigenschaften  
 der Hardware und die Einsatzmodalitäten aufseiten des Käufers in keinem Falle einen Betrag in  
 Höhe des Kaufpreises.
(6)  Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haftet der Verkäufer  
 ebenfalls nur in dem aus Abs. (1) bis (3) ersichtlichen Rahmen und auch nur insoweit, als dieser  
 Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemaßnahmen des Käufers vermeidbar gewesen wäre.
(7)  Eine eventuelle Haftung des Verkäufers aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.

§ 13 Schlussbestimmungen
(1)  Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem  
 Verkäufer und dem Käufer ist nach Wahl des Verkäufers Münster. 
(2)  Soweit der Vertrag oder die allgemeinen Vertragsbedingungen Regelungslücken enthalten,  
 gelten zur Ausfüllung dieser Lücke diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart,  
 welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem  
 Zweck dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke  
 gekannt hätten.

Im Falle von Ratenkauf bitte das SEPA-Mandat ausfüllen

SEPA-Lastschriftmandat

Aschendorff Medien GmbH & Co. KG
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE23ZZZ00000188123
Mandatsreferenz WIRD SEPARAT MITGETEILT

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die Aschendorff Medien GmbH & Co. KG Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Aschendorff Medien GmbH  
& Co. KG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Vorname und Name (Kontoinhaber) / Firma 
 
 
Straße und Hausnummer

Datum, Ort und Unterschrift

 
Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift
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